
Bebauungsplanverfahren 
„Oberer Luß BA I“ 

Auswertung der Stellungnahmen / 
Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 
und der Stellungnahme der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange im Zuge 
der Benachrichtigung von der erneuten 
öffentlichen Auslegung vom 29.02 – 
29.03.2016 nach § 3 Abs. 2 BauGB 



Öffentlichkeitsbeteiligun g                Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Richtig. 

Kenntnisnahme: 
Derzeit wird geprüft in weit es möglich ist die als land-
wirtschaftliche Fläche ausgewiesenen Bereiche und die 
GE 2 als vollständige GE zu überplanen. Hierzu wird ein 
artenschutzrechtliches Gutachten über drei 
Vegetationsperioden erstellt.  



Öffentlichkeitsbeteiligung                Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Der tatsächliche Rechtszustand ist für die Flurstücke 
818 und 819 unbeplante landwirtschaftliche Fläche. 
Auf dem Flst. 820 wurde im Jahre 1998 die 
Genehmigung zur Errichtung eines Lagerplatzes für 
die Ablagerung von Schotter, Kies, Sand und Humus 
erteilt. Im Jahre 1999 wurde einem weiteren Betrieb 
die Errichtung eines Lagerplatzes auf dem Flst. 820/1 
zur Lagerung von Natursteinen aller Art erteilt.  
Nur durch schlüssiges Handeln entsteht kein 
Baurecht.  

Kenntnisnahme 

Die Grundstücke sind in Privatbesitz. In der Regel 
werden nur Flächen, welche im Besitz der Stadt 
Erbach sind überplant. Zudem ist der Sachverhalt 
über artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
und die damit verbundenen Aufwendungen bis 
dato noch nicht geklärt.  



Öffentlichkeitsbeteiligun g                Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Gemäß Nr. 2.4.3 sind Auffüllungen auf dem 
Gelände von bis zu 1m zulässig.  



Öffentlichkeitsbeteiligun g                Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Entlang der Landstraße sind keine Neupflanzungen von 
Bäumen geplant. Die bestehenden Bäume befinden 
sich weit gehend auf dem Flurstück der Straßen-
bauverwaltung. Die Birkenallee ist ein eingetragenes 
geschütztes Naturdenkmal 

Wird zugesagt 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme, ein entsprechender Hinweis 
wird in die textlichen Festsetzungen mit aufge-
nommen.  

Wird zugesagt 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Die Bereiche mit Geruchsstundenhäufigkeiten > 15 % 
wurden in der Nutzung beschränkt auf Lager- und 
Parkplatzflächen. Bei darüber hinaus gehenden 
Nutzungen müssen besondere 
immissionsschutzrechtliche Maßnahmen getroffen 
werden. Auf der Fläche soll ein Betrieb zur 
Grünabfallverwertung entstehen.  

Kenntnisnahme 

 
Kenntnisnahme: Im Endausbau wird eine 
Ringleitung eine ausreichende Löschwasser- 
versorgung garantieren.  

Kenntnisnahme 

Wird zugesagt 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 

Kenntnisnahme 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 

Wird zugesagt 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 

Wird zugesagt 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 
 
Wird im weiteren Verfahren geprüft. 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme 



Behörde / Träger öffentlicher Belange              Stellungnahme  der Verwaltung              
  

Kenntnisnahme/Zusage 
 

Aufgestellt: Erbach, den 05.09.2017 
Stadt Erbach, Baurechtsamt 
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